
 
 
 

Richtlinien zur Projektförderung in den olympischen Bootsklassen im BSV 
 

- Projektförderung erhalten Mannschaften und Einzelsegler mit belegbarer Leistungsperspekti-
ve in einer olympischen Bootsklasse (D/C-Kader Qualifikation oder D/C-Perspektive) 

 
- Das Projekt muss in Form einer detaillierten Projektbeschreibung beim BSV eingereicht wer-

den und soll sich über mindestens 2 Jahre erstrecken. 
 

-  Die Projektbeschreibung muss folgende Inhalte aufweisen: jährlichen Saisonplan (Training 
und Regatten) inclusive klar definierte Leistungsziele, Angaben zum Personal Trainer / Coach, 
Angaben zur Trainingsgruppe, Logistik, Finanzierung, Projektkoordinator, Aussage über die 
Bereitschaft zur Verlagerung des Lebensmittelpunktes an die jeweiligen DSV Trainingsstand-
orte. 

 
- Der Leistungssegelausschuss prüft und entscheidet über die Annahme der Projekte unter Be-

rücksichtigung folgender Kriterien: Leistungsfaktorenkatalog, Gesundheit/körperliche Leis-
tungsfähigkeit, Ergebnisse auf hochrangigen Regatten, DSV Kaderstatus, leistungssportliche 
Einstellung, Zielorientiertheit  

 
- Bei Annahme erfolgt eine vierteljährliche Projektprüfung anhand eines Quartalberichts der 

Athleten, aus dem hervorgeht, wie viel und auf welche Weise sie an ihrer leistungssportlichen 
Karriere gearbeitet haben. Es besteht eine Informationspflicht gegenüber dem BSV bei Verlet-
zung, besonderen Vorkommnissen oder Veränderungen im Projekt, Einhaltung des Antido-
ping Kodex (v. a. Abmeldungen, Medikamente) 

 
- Die Projektunterstützung des BSV ist auf die Bedürfnisse der jeweiligen Mannschaft oder den 

Einzelathleten zugeschnitten und beinhaltet in erster Linie: Erstattung von Kosten für Trainer 
oder Coach, Reisekosten der Athleten, Motorboot- und Trailersupport, Umfeldmanagement, 
Projektberatung, Sportmedizinischer Check 

 
- Die Projektunterstützung wird für jeweils eine Saison zugeteilt. Die Kostenerstattung erfolgt 

vierteljährlich gegen Vorlage entsprechender Abrechnungen. 
 
- Im Falle einer vorzeitigen Beendigung eines Projektes ist der BSV zeitnah zu informieren. Der 

BSV behält sich auch vor, nicht entsprechend engagiert betriebenen Projekten die Unterstüt-
zung halbjährlich zu entziehen.  

 
- Projekte müssen bis zum 1.1. des Kalenderjahres beim BSV eingereicht sein. In Ausnahme-

fällen kann eine Projektförderung in der laufenden Saison begonnen werden. 
- Die Projektförderung tritt mit Wirkung zum 1.1.2007 in Kraft. Es besteht kein Rechtsanspruch 

auf diese Projektförderung. 
 
Leistungsfaktorenkatalog: 
 

- Wasser: Technik, Taktik, Knowhow (WR, Wetter etc.)  
- Mental: Konzentration, Charakter, Kommunikation 
- Kondition: alle Formen, Gesundheit, spez. Leistungsfähigkeit 
- Material: Boot, Rigg, Zusammenarbeit Segelmacher / Bootsbauer 

 
 
 Leistungssegelausschuss des BSV, 15.11.2006 


